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Erwägungen

E. 24
Januar 1995 17 Bundesgesetz über die Raumplanung diesem Fall noch befassen. Die
Einzelfragen, die sich dort stel- len, werden sicher noch erörtert werden. 4. Zum Argument
der weiteren Verrechtlichung: Wenn kein Gesetz notwendig ist, Herr Bundesrat, dann bin
ich mit Ihnen einverstanden, dann wollen wir keine zusätzlichen Bestim- mungen. Aber den
Entscheid darüber, ob weitere Bestimmun- gen notwendig sind oder nicht, den kann ich
aufgrund Ihrer heutigen Antwort nicht fällen. Ich hätte gerne mehr gewusst, um diesen
wichtigen Entscheid fällen zu können. Deshalb muss ich Sie bitten, am Postulat
festzuhalten. Bühler Robert (R, LU): Ich versuche einen Vermittlungsantrag zu
formulieren: Herr Schiesser, könnten Sie damit einverstan- den sein, keinen neuen
zusätzlichen Bericht zu verlangen, wenn Herr Bundesrat Koller bereit wäre, im
Zusammenhang mit dem Geschäftsbericht des Bundesrates für 1994 eine Ant- wort
bezüglich der gesetzlichen Bestimmungen zu geben? Gestützt darauf könnten Sie dann
weitere Anträge und Vor- stösse formulieren. Koller Arnold, Bundesrat: Ich bin Herrn
Bühler Robert dank- bar, wenn wir es auf diese Weise erledigen können. Ich werde auch
dafür besorgt sein, dass der Bericht der interdeparte- mentalen Arbeitsgruppe bis dann
vorliegt. Es geht dort in er- ster Linie eben doch um eine organisatorische Frage, nämlich
um die Frage der Federführung. Ich kann Ihnen heute schon sagen, ohne dem Bericht
vorzugreifen, dass sich etwa fol- gende Lösung abzeichnet: Die Federführung soll bei
Perso- nen mit offizieller Mission in der Schweiz künftig beim EDA lie- gen - ebenso,
unabhängig vom Aufenthaltszweck, bei Perso- nen, die in ihrem Herkunftsland eine
wichtige politisch-admini- strative Funktion ausüben. In allen übrigen Fällen würde die
Federführung beim EJPD liegen. Der Fall Kabuga ist insofern - wie gesagt, Herr Schiesser -
nicht der Fall, der uns leiten kann. Wir haben in aller Offenheit zugegeben, dass hier eine
administrative Fehlleistung vorge- legen hat Wir haben diese administrative Fehlleistung
korri- giert. Der Bericht steht Ihrer und der nationalrätlichen Ge-
schäftsprüfungskommission vollständig zur Verfügung. Wir haben nichts zu verbergen, wir
haben nur die nötigen Lehren darauszuziehen. Schiesser Fritz (R, GL): Ich kann mich mit
dem Vermittlungs- antrag von Kollege Bühler Robert einverstanden erklären - un- ter einer
Bedingung, die ich noch einmal klar festhalten möchte. Ich habe den Fall Kabuga und den
Fall Pinochet als Aufhänger für die Darlegung eines allgemeinen Problems genommen. Mir
geht es neben dem Fall Kabuga, der eine Angelegenheit der Geschäftsprüfungskommission
sein wird, darum, dass der Bundesrat im Rahmen der Behandlung des Geschäftsbe- richtes
1994 die generelle Frage der Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit einer gesetzlichen
Regelung erläutert Wenn der Bundesrat das tut, bin ich bereit, das Postulat zu-
rückzuziehen und auf die Antwort im Rahmen der Behandlung des Geschäftsberichtes 1994
zu warten. Allerdings behalte ich mir alle Möglichkeiten vor. Aber ich möchte dann eine
einläss- liche Antwort auf die generelle Frage erhalten: Ist der Erlass oder die Änderung



gesetzlicher Bestimmung notwendig, ja oder nein? Diese Antwort müsste ausführlicher sein
als heute. Unter diesen Umständen bin ich mit dem Rückzug des Postu- lates einverstanden.
Zurückgezogen - Retire #ST# 94.054 Bundesgesetz über die Raumplanung. Tei l revision
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Révision partielle Botschaft und
Gesetzentwurf vom 30. Mai 1994 (BBI III 1075) Message et projet de loi du 30 mai 1994
(FFII11059) Antrag der Kommission Eintreten Proposition de la commission Entrer en
matière Schule Kurt (R, SH), Berichterstatter: Die Kommission für Um- welt,
Raumplanung und Energie hat sich in zwei Sitzungen mit dieser kleinen Revision des
Bundesgesetzes über die Raum- planung (RPG) befasst. Sie hat dabei auch den Präsidenten
der vom Bundesrat eingesetzten Beratergruppe, Dr. Arnold Marti, Vizepräsident des
Schaffhauser Obergerichts, ange- hört. Diese Beratergruppe hat in verdankenswerter Weise
nicht nur die Vorschläge für eine RPG-Revision unterbreitet, sondern auch Anregungen für
Gesetzgebung und Praxis in den Kantonen verfasst. Ich habe von einer kleinen
RPG-Revision gesprochen, weil bei der heute zur Diskussion stehenden Teilrevision «nur»
das Er- schliessungsrecht und das Bewilligungsverfahren zur Diskus- sion gestellt werden
und nicht die politisch brisanten Fragen, die im Raum stehen und auf die ich ganz kurz
eingehen will. Dazu gehört erstens die Frage, ob wir die Landwirtschaftszo- nen für
gewerbliche Nutzungen öffnen wollen (Stichwort: Mo- tion Zimmerli), und zwar als nicht
unumstrittene raumplaneri- sche Antwort auf den Strukturwandel in der schweizerischen
Landwirtschaft. Dazu gehört zweitens vor allem die wohl im Rahmen einer Totalrevision
des Raumplanungsgesetzes zu beantwortende Frage, wie wir diesen Lebensraum Schweiz
in der Zukunft gestalten wollen; ob wir eine neue Raumordnung Schweiz wollen, wie sie im
letzten Herbst vom Departement in die Vernehmlassung gegeben worden ist. Der Bericht
zur künftigen Raumordnung Schweiz enthält die ganz zentralen Aussagen, dass wir die
voranschreitende Zer- siedelung in unserem Land stoppen müssen und dass die
Siedlungsentwicklung in Zukunft klar gegen innen gerichtet sein muss. Diese
Notwendigkeit einer Entwicklung nach innen ist unlängst durch vertiefte Untersuchungen
über den künfti- gen Bedarf an Industrieflächen bestätigt worden. Die kürzlich publizierten
Ergebnisse einer Studie, die von der Berater- gruppe Industrie-Engineering bei den
Raumplanungsspeziali- sten Wüest & Partner in Auftrag gegeben worden ist, zeigen auf,
dass heute gesamtschweizerisch in den überbauten Indu- striezonen Flächen von über 10
Millionen Quadratmetern brachliegen und dass sich diese Flächen bis zum Jahr 2005
vervielfachen könnten. Diese Aussichten bestätigen die Not- wendigkeit einer Entwicklung
nach innen. Sie verlangen nach einer politischen Antwort. Diese Entwicklung nach innen
setzt nämlich voraus, dass Umnutzungen grundsätzlich möglich werden müssen, und dabei
sind prioritär die industriellen Zo- nen anderen Nutzungen zugänglich zu machen. Nur so
lässt sich diese Entwicklung nach innen realisieren. Nur so können die brachliegenden
Ressourcen sinnvoll genutzt werden, und dies alles ist für die Revitalisierung der Schweizer
Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Die zur Diskussion stehenden Vorschläge
nehmen sich in die- sem gesamten Umfeld eher bescheiden aus. Jedenfalls bleibt die Frage
einer weiteren RPG-Revision, die Frage einer allfälli- gen Totalrevision und eventuell auch
einer neuen, verbreiter- ten Verfassungsgrundlage, durchaus aktuell.
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